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Beschlussvorlage

X öffentlich nichtöffentlich

Einreicher Drucksache Nr. Datum TOP-Nr.

Kämmerei 293/05-2021 06.05.2021

Beratungsfolge Sitzungstermin
Gemeindevertretung 17.06.2021

Beratungsergebnis
Gremium Einstimmig Mit Stimmenmehrheit Ja Nein Enthaltung
Gemeindevertretung

Beschluss
Diskussion und Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2019 der Gemeinde Groß
Pankow (Prignitz) 

Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung beschließt den 1. Entwurf des Jahresabschlusses der
Gemeinde Groß Pankow (Prignitz) mit seinen Anlagen zum 31.12.2019. 
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Drucksache: 293/05-2021
Begründung/Problembeschreibung/Sachverhalt:
Gemäß § 82 Abs. 1 - 4 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) hat
die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss aufzustellen.

Der Jahresabschluss hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der
Gemeinde darzustellen.

Der Entwurf des Jahresabschlusses mit seinen Anlagen wird von der Kämmerin
aufgestellt und nach der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt vom Bürgermeister
festgestellt.

Die Gemeindevertretung beschließt über den geprüften Jahresabschluss bis spätestens
zum 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. Zugleich hat sie in einem
gesonderten Beschluss über die Entlastung des Hauptverwaltungsbeamten zu
entscheiden.

Die Beschlüsse über den Jahresabschluss und die Entlastung sind nach den für
Satzungen geltenden Vorschriften öffentlich bekannt zu machen. In der Veröffentlichung
ist darauf hinzuweisen, dass jeder Einsicht in den Jahresabschluss und seine Anlagen
nehmen kann. Der von der Gemeindevertretung beschlossene Jahresabschluss ist mit
seinen Anlagen unverzüglich nach der Beschlussfassung der Kommunalaufsicht
vorzulegen. 

Anlagen:
1. Entwurf des Jahresabschlusses 2019
2. Prüfbericht des RPA 

Finanzielle Auswirkungen

M. Radloff Leppin
Bürgermeister Kämmerin

Mittel stehen nicht zur Verfügung
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Berührung


